
Anlage 5: Rechtsgrundlagen des Marktüberwachungskonzepts 

Entsprechungstabelle zur Umsetzung der relevanten Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 765/2008: 

Vorgabe der VO (EG) 

Nr. 765/2008 

Text Umsetzung siehe 

Kapitel 

Artikel 16 Abs. 1 Die Mitgliedstaaten organisieren und führen eine Marktüberwachung im Einklang mit diesem Kapitel durch. 3, 4 

Artikel 16 Abs. 2 Die Marktüberwachung stellt sicher, dass unter Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft fallende 

Produkte, die bei bestimmungemäßer Verwendung oder bei einer Verwendung, die nach vernünftigem 

Ermessen vorhersehbar ist, und bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung die Gesundheit oder 

Sicherheit der Benutzer gefährden können oder die die geltenden Anforderungen der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft in anderer Hinsicht nicht erfüllen, vom Markt 

genommen werden bzw. ihre Bereitstellung auf dem Markt untersagt oder eingeschränkt wird und dass die 

Öffentlichkeit, die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten ordnungsgemäß informiert werden. 

1, 2, 3.2, 4.2, 4.3, 

4.5, 4.9, 6 

Artikel 16 Abs. 3 Durch Strukturen und Programme für die Marktüberwachung auf nationaler Ebene wird sichergestellt, dass in 

Bezug auf jede Produktkategorie, die unter die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft fällt, 

wirksame Maßnahmen ergriffen werden können. 

1.2, 2.1.1, 3 

Anlage 3 

Artikel 17 Abs. 2 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Öffentlichkeit über die Existenz, die Zuständigkeiten und die 

Identität der nationalen Marktüberwachungsbehörden sowie darüber, wie man Kontakt zu diesen Behörden 

aufnehmen kann, informiert ist. 

2.2, 3.1, 6, 
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Vorgabe der VO (EG) 

Nr. 765/2008 

Text Umsetzung siehe 

Kapitel 

Artikel 18 Abs. 1 Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete Mechanismen für die Kommunikation und die Koordination zwischen 

ihren Marktüberwachungsbehörden. 

3.1, 3.2 

Artikel 18 Abs. 2 Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete Verfahren  

 a) für die Behandlung von Beschwerden oder Berichten über Gefahren, die mit unter 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft fallenden Produkten verbunden sind, 

2.1.2, 3.2, 4.5.2, 4.7 

 b) für die Überprüfung von Unfällen und Gesundheitsschäden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie 

durch diese Produkte verursacht wurden, 

2.1.1, 4.7 

 c) um die Durchführung der Korrekturmaßnahmen zu prüfen und 4.3 

 d) um dem wissenschaftlichen und technischen Fachwissen in Sicherheitsfragen Rechnung zu tragen.  - 

Artikel 18 Abs. 3 Die Mitgliedstaaten statten die Marktüberwachungsbehörden mit den erforderlichen Befugnissen, Ressourcen 

und Kenntnissen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus. 

3.1, 4.5 

Artikel 18 Abs. 4 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Marktüberwachungsbehörden ihre Befugnisse gemäß dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausüben. 

4.3 

Artikel 18 Abs. 5 

Satz 1 

Die Mitgliedstaaten erstellen Marktüberwachungsprogramme, führen diese durch und aktualisieren sie 

regelmäßig. 

4.5 
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Vorgabe der VO (EG) 

Nr. 765/2008 

Text Umsetzung siehe 

Kapitel 

Artikel 18 Abs. 5 

Satz 2 

Die Mitgliedstaaten stellen … sie [die Marktüberwachungsprogramme] der Öffentlichkeit mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel und gegebenenfalls durch andere Mittel zur Verfügung. 

4.5, 6 

Artikel 18 Abs. 6 Die Mitgliedstaaten überprüfen und bewerten regelmäßig die Funktionsweise ihrer Überwachungstätigkeiten. 

Diese Überprüfungen und Bewertungen werden mindestens alle vier Jahre durchgeführt […]. 

3.3 

Artikel 19 Abs. 1 Die Marktüberwachungsbehörden kontrollieren anhand angemessener Stichproben auf 4.3, 4.4, 4.5 

Satz 1 und 2 geeignete Art und Weise und in angemessenem Umfang die Merkmale von Produkten  
durch Überprüfung der Unterlagen oder, wenn dies angezeigt ist, durch physische 
Kontrollen und Laborprüfungen. Dabei berücksichtigen sie die geltenden Grundsätze der 
Risikobewertung, eingegangene Beschwerden und sonstige Informationen. 

Artikel 19 Abs. 2 Satz 1 Die Marktüberwachungsbehörden treffen geeignete Maßnahmen, um Verwender in ihren Staatsgebieten 

innerhalb eines angemessenen Zeitraumes vor Gefahren zu warnen, die sie in Bezug auf ein beliebiges 

Produkt ermittelt haben, um so die Gefahr einer Verletzung oder des Eintretens eines anderen Schadens zu 

verringern. 

3.2, 4.9, 6 

Artikel 20 Abs. 1 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Produkte, die eine ernste Gefahr darstellen, die ein rasches 

Eingreifen erforderlich macht, einschließlich einer ernsten Gefahr ohne unmittelbare Auswirkung, 

zurückgerufen oder vom Markt genommen werden bzw. ihre Bereitstellung auf ihrem Markt untersagt wird 

und dass die Kommission unverzüglich gemäß Artikel 22 informiert wird. 

3.1.5, 4.3, 4.9 
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Vorgabe der VO (EG) 

Nr. 765/2008 

Text Umsetzung siehe 

Kapitel 

Artikel 24 Abs. 1 Zu ihren Marktüberwachungsprogrammen und in allen Fragen, die mit Gefahren verbundene Produkte 

betreffen, gewährleisten die Mitgliedstaaten eine effiziente Zusammenarbeit und einen wirksamen 

Informationsaustausch zwischen ihren Marktüberwachungsbehörden und denjenigen der anderen 

Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren eigenen Behörden, der Kommission und den betreffenden 

Gemeinschaftsagenturen. 

3.1, 3.2, 4.3 

Artikel 27 Abs. 1 Die für die Kontrolle der auf den Gemeinschaftsmarkt eingeführten Produkte zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten verfügen über die erforderlichen Befugnisse und Ressourcen zur ordnungsgemäßen 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Sie kontrollieren die Merkmale von Produkten gemäß den Grundsätzen des 

Artikels 19 Absatz 1 in angemessenem Umfang, bevor diese Produkte zum freien Verkehr freigegeben 

werden 

3.1, 5 

Artikel 27 Abs. 2 Ist in einem MS mehr als eine Behörde für die Marktüberwachung oder die Kontrolle der Außengrenzen 

zuständig, so arbeiten die entsprechenden Behörden durch die gegenseitige Bereitstellung von Informationen 

und ggf. auf andere Weise zusammen. 

3.1, 5 

Artikel 27 Abs. 3 Satz 2 Die für die Kontrolle der Außengrenzen zuständigen Behörden melden den Marktüberwachungsbehörden 

unverzüglich Aussetzungen der Freigabe von Produkten zum freien Verkehr. 

5 

Artikel 28 Abs. 1 Ein Produkt, dessen Freigabe von den für die Kontrolle der Außengrenzen zuständigen Behörden nach 

Artikel 27 ausgesetzt wurde, wird freigegeben, wenn diese Behörden nicht innerhalb von drei Arbeitstagen 

nach Aussetzung der Freigabe eine Mitteilung über die von den Marktüberwachungsbehörden getroffenen 

Maßnahmen erhalten, sofern alle übrigen Anforderungen und Förmlichkeiten für diese Freigabe erfüllt sind. 

5 
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Vorgabe der VO (EG) 

Nr. 765/2008 

Text Umsetzung siehe 

Kapitel 

Art: 28 Abs. 2 Stellen die Marktüberwachungsbehörden fest, dass das betreffende Produkt keine ernste Gefahr für 

Gesundheit und Sicherheit oder keinen Verstoß gegen die Harmonisierungsvorschriften der Gemeinschaft 

darstellt, so wird dieses Produkt freigegeben, sofern alle übrigen Anforderungen und Förmlichkeiten für diese 

Freigabe erfüllt sind. 

5 

Artikel 29 Abs. 5 Die Marktüberwachungsbehörden informieren die für die Kontrollen an den Außengrenzen zuständigen 

Behörden über die Produktkategorien, bei denen eine ernste Gefahr oder eine Nichtübereinstimmung im 

Sinne der Absätze 1 und 2 festgestellt wurde. 

5 

Artikel 40 Abs. 2 Spätestens am 1. Januar 2013 und danach alle fünf Jahre erstellt die Kommission in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten einen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung und legt ihn dem europäischen 

Parlament und dem Rat vor. 

3.4 

 

 

UMK-Umlaufverfahren 2020, Anlage 1-5




